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Zusammenfassung der Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im Rahmen der öffentlichen 
Auslegung gemäß § 3 (2)  i. V. m. § 4 (2) BauGB mit dem Ergebnis der Prüfung durch die Verwaltung 
 
Nr. Stellenbezeichnung Eingang Inhalt Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
1  Kreis Mettmann 

-  Landschaftsplanung 
und –schutzrecht 

-  Wasserwirtschaft 
-  UmweltbezogenerGesundheitsschutz 
-  Straßen- und Hochbau 
-  Brandschutz 

26.02.09 Durch den Kreis Mettmann werden nur durch die untere 
Bodenbehörde Anregungen vorgebracht. Es wird darauf 
hingewiesen, dass sich im Plangebiet der 4. Änderung 
die vier Altstandorte Nr. 23215 und 31288 (chemische 
Reinigung und Bekleidungsfärberei), die Nr. 23714 
(Herstellung von Kunststoffwaren sowie die Herstellung 
von Schneidwaren, Werkzeugen, Schlösser und Be-
schläge in der Metallerzeugung) und Nr. 30831 (Gieße-
reiindustrie in der Metallerzeugung) liegen. Es wird an-
geregt die altlastenverdächtigen Flächen im Bebauungs-
plan zu kennzeichnen und den Hinweis aufzunehmen, 
dass die Untere Bodenschutzbehörde im bauordnungs-
rechtlichen Genehmigungsverfahren zu beteiligen ist. 

Der Anregung wird entsprochen. 
 
Die angeführten Altstandorte wurden bis auf das Gebäude 
Kaiserstraße 43 alle durch neue Gebäude und die Tiefga-
rage im Bereich der Sparkasse und der Marktpassage ü-
berbaut. Es ist daher zu vermuten, dass in diesem Bereich 
keine Altlasten vorhanden sind. Da jedoch im Rahmen der 
damaligen Bauvorhaben keine speziellen Altlastenunter-
suchungen durchgeführt worden sind, kann eine hundert-
prozentige Rechtsklarheit nicht erreicht werden . Entspre-
chend wurden die Standorte zur Schaffung von Rechtssi-
cherheit im Planentwurf gekennzeichnet. Zudem wurde 
die Begründung um den Punkt „Altlasten“ ergänzt. Hierin 
wird auch auf die Beteiligungspflicht im Rahmen eines 
zukünftigen bauordnungsrechtlichen Genehmigungsver-
fahrens auf diesen Flächen hingewiesen. Ein separater 
Hinweis in den textlichen Festsetzungen ist aufgrund der 
Kennzeichnung im Planentwurf nicht erforderlich.  
Durch die vorgenommenen Änderungen werden die 
Grundzüge der Planung nicht betroffen. Aufgrund dessen 
wurde nur die betroffene Öffentlichkeit (Eigentümer) und 
die betroffenen Träger gemäß § 4a (3) S. 4 BauGB über 
die beabsichtigten Änderungen informiert und ihnen Ge-
legenheit gegeben, zu den angedachten Änderungen Stel-
lung zu nehmen.  

2  LVR Amt für Liegenschaften  - Stellungnahme liegt nicht vor -  
3  LVR Rheinisches Amt für Denkmalpflege  - Stellungnahme liegt nicht vor -  
4  LVR Rheinisches Amt für Bodendenkmalpflege 20.02.09 Es werden keine Anregungen vorgebracht  
5  Bergisch-Rheinischer Wasserverband (BRW) 23.01.09 Es werden keine Anregungen vorgebracht  
6  Industrie- und Handelskammer (IHK) 26.01.09 Seitens der IHK wird vorgeschlagen, zusätzlich zu den 

Vergnügungsstätten auch Sexshops auszuschließen, da 
diese als Einzelhandelsbetrieb grundsätzlich im Plange-
biet zulässig sind. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
Ziel des Bebauungsplans Nr. 59b/II, 4. Änderung ist, Ver-
gnügungsstätten, zu denen auch solche mit sexuellem 

Anlage 1 
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Nr. Stellenbezeichnung Eingang Inhalt Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Charakter wie Peep-shows, Pornokinos zählen, im Plan-
gebiet auszuschließen, da durch diese Nutzungsart sowohl 
häufig der klassische Einzelhandel verdrängt als auch 
stadtgestalterische Probleme (Leuchtreklame, Fassaden-
gestaltung) und immissionsschutzrechtliche Konflikte mit 
der vorhandenen Wohnnutzung einhergehen. Durch die 
alleinige Ansiedlung eines Sexshops, der als Einzelhan-
delsbetrieb zu bewerten ist, sind diese Auswirkungen al-
lein meist nicht zu erwarten. Erst im Zusammenspiel mit 
der zusätzlichen Ansiedlung von Vergnügungsstätten tre-
ten die oben angeführten städtebaulichen Problempunkte 
meistens auf. Da die Vergnügungsstätten im Bebauungs-
plan jedoch ausgeschlossen wurden, besteht kein Pla-
nungsanlass diese Einzelhandelsnutzung zu verbieten. Zu-
dem ist anzuführen, dass im Planungsraum bisher kein 
Antrag auf Ansiedlung eines entsprechenden Betriebes 
vorliegt. Ggf. ist bei veränderten Rahmenbedingungen der 
Ausschluss von Sex-Shops in einem separaten Verfahren 
zu regeln. Dann müsste dies aber gesamthaft für die Stadt 
Haan und insbesondere für die Innenstadt betrachtet wer-
den.  

7  Einzelhandels- und Dienstleistungsverband  - Stellungnahme liegt nicht vor -  

8  Handwerkskammer Düsseldorf 26.02.09 Es werden keine Anregungen vorgebracht  

9  RWE Rhein-Ruhr Netzservice, Neuss  - Stellungnahme liegt nicht vor -  
10  PLEdoc GmbH 22.01.09 Es werden keine Anregungen vorgebracht.  
11  Deutsche Post Real Estate Germany GmbH  - Stellungnahme liegt nicht vor -  
12  Deutsche Telekom AG  - Stellungnahme liegt nicht vor -  
13  ISH NRW GmbH   - Stellungnahme liegt nicht vor -  
14  Stadtwerke Haan  - Stellungnahme liegt nicht vor -  
15  Verkehrsverbund Rhein-Ruhr  - Stellungnahme liegt nicht vor -  
16  Busverkehr Rheinland GmbH (BVR)  - Stellungnahme liegt nicht vor -  
17  Rheinbahn Düsseldorf 06.03.09 Es werden keine Anregungen vorgebracht.  
18  Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Wuppertal  - Stellungnahme liegt nicht vor -  
19  Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA)  - Stellungnahme liegt nicht vor -  
20  Wehrbereichsverwaltung III 17.02.09 Es werden keine Anregungen vorgebracht.  
21  Polizeistation Haan  - Stellungnahme liegt nicht vor -  
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Nr. Stellenbezeichnung Eingang Inhalt Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
22  Katholische Kirchengemeinde Haan  - Stellungnahme liegt nicht vor -  
23  Evangelische Kirchengemeinde Haan  - Stellungnahme liegt nicht vor -  
24  Freie evangelische Gemeinde  - Stellungnahme liegt nicht vor -  
25  Neuapostolische Kirche Gemeinde Haan  - Stellungnahme liegt nicht vor -  
26  Landesbüro der Naturschutzverbände  - Stellungnahme liegt nicht vor -  
27  Finanzamt Hilden - Bewertungsstelle  - Stellungnahme liegt nicht vor -  
 

Zusammenfassung der Stellungnahmen der betroffenen Behörden und der betroffenen Öffentlichkeit im Rahmen der Beteili-
gung nach § 4a (3) S. 4 BauGB mit dem Ergebnis der Prüfung durch die Verwaltung 
 
Nr. Stellenbezeichnung Eingang Inhalt Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
28  Kreis Mettmann 

-Untere Bodenbehörde 
19.03.09 Es werden keine Anregungen vorgebracht.  

29  Eigentümer 1 20.03.09 Seitens des Eigentümers wird vorgebracht, dass er ins-
besondere nicht die Festsetzungen zum Ausschluss von 
Vergnügungsstätten rechtlich einordnen könne. Die be-
nannten Altlasten seien zudem nicht mehr relevant, da 
sie bereits überbaut wurden. Aufgrund dessen wird der 
Änderung nicht zugestimmt. 

Der Anregung wird nicht entsprochen. 
 
Die vorgebrachten Anregungen zu den Vergnügungsstät-
ten waren nicht Inhalt des Beteiligungsverfahren nach § 
4a (3) S. 4 BauGB. Unabhängig hiervon werden durch 
den Ausschluss von Vergnügungsstätten die vorgetrage-
nen Befürchtungen nicht eintreten, da Gaststätten nicht zu 
den Vergnügungsstätten zählen. Bzgl. der Altlasten wird 
bereits in der Begründung darauf hingewiesen, dass außer 
bei dem Gebäude Kaiserstraße 43 bereits alle Flächen neu 
überbaut wurden und daher wahrscheinlich keine Altlasten 
mehr vorhanden sind. Eine hundertprozentige Rechtsklar-
heit kann aufgrund fehlender Untersuchungen jedoch nicht 
erreicht werden, so dass die entsprechenden Flächen im 
Bebauungsplan gekennzeichnet wurden.  

30  Eigentümer 2-7  - Stellungnahmen liegen nicht vor -  

 



 

 
 

Dienstgebäude 
Goethestr. 23 
40822 Mettmann 
(Lieferadresse) 

Telefon (Zentrale) 
02104_99_0 

Fax (Zentrale) 
02104_99_4444 
 

Homepage 
www.kreis-mettmann.de 

E-Mail (Zentrale) 
kme@kreis-mettmann.de 

Besuchszeit 
8.30 bis 12.00 Uhr 
und nach Vereinbarung 

Straßenverkehrsamt 
7.30 bis 12.00 Uhr und 
Do. von 14.00 bis 17.30 Uhr 

Konten 
Kreissparkasse Düsseldorf 
Kto. 0001000504 
BLZ 301 502 00 

Postbank Essen 
Kto. 852 23-438 BLZ 360 100 43 

 

Auskunft erteilt

Zimmer

Tel. 02104_99_

Fax 02104_99_

E-Mail

Postanschrift:  Kreisverwaltung Mettmann � Postfach � 40806 Mettmann 

 
Der Bürgermeister 
Stadt Haan 
      
Planungsamt 
      
42781 Haan 
 
 
8.1.09  Herr Saxler 
63-2  2.105 
25. Februar 2009  2606 
  5602 
  klaus.saxler@kreis-mettmann.de 

u 
 
Beteiligung als Träger öffentlicher Belange 
 
Bebauungsplan Nr. 59B/II – 4. Änderung 
Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
Bereich  Stadtmitte - West 
 
Zu der og. Planungsmaßnahme äußere ich mich wie folgt: 
 
Aus Sicht des Umweltamtes : 
Untere Wasserbehörde: 
Durch die 4. Änderung des BP 59b/II werden keine zusätzlichen Bauflächen entwickelt, es 
erfolgt nur der Ausschluss einer Nutzungsart. Bezüglich der verkehrlichen Erschließung 
aus auch der technischen Ver- und Entsorgung ergeben sich keine Veränderungen. 
Wasserwirtschaftliche Belange sind durch die 4. Änderung des BP 59b/II nicht berührt, es 
bestehen somit keine Bedenken gegen die Planänderung. 
 
Untere Bodenschutzbehörde: 
Allgemeiner Bodenschutz: 
Aus Sicht des Allgemeinen Bodenschutzes werden keine Anregungen vorgebracht. 
 
Altlasten: 
Im Plangebiet befinden sich keine Flächen, die im „Altlastenkataster“ des Kreises 
Mettmann verzeichnet sind. Es liegen für den Geltungsbereich der Planung keine 
konkreten Erkenntnisse zu Altlasten, schädlichen Bodenveränderungen sowie dadurch 
bedingten Beeinträchtigungen vor.  
Nach den Ergebnissen der flächendeckenden Altstandorterfassung des Kreises Mettmann 
befinden sich im Plangebiet die Altstandorte mit den folgenden Nummern: Nr. 23215 und 
31288 (chemische Reinigung und Bekleidungsfärberei), Nr. 23714 ( Herstellung von 
Kunststoffwaren sowie die Herstellung von Schneidwaren, Werkzeugen, Schlösser und 
Beschläge in der Metallerzeugung und –verarbeitung), Nr.30831 ( Gießereiindustrie in der 
Metallerzeugung und –verarbeitung), sowie die Nr. 31072 ( Metallerzeugung und –
verarbeitung bei der Herstellung von Schneidwaren, Werkzeugen, Schlösser und 

Ihr Schreiben

Aktenzeichen

Datum

Bitte geben Sie bei jeder 
Antwort das Aktenzeichen an. 
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Beschläge) . Die Altstandorte (Altlastverdacht) sind bislang nicht untersucht worden, so 
dass unklar ist, ob Belastungen vorhanden sind und ob von den Flächen Gefahren 
ausgehen.  
 

Auszug aus dem informellen Altstandortverzeichnis 

 
 
Ich rege an, die altlastenverdächtigen Flächen im Bebauungsplan zu kennzeichnen und 
den Hinweis aufzunehmen, dass die Untere Bodenschutzbehörde des Kreises Mettmann 
in baurechtlichen Genehmigungsverfahren zu beteiligen ist, sofern diese die 
altlastenverdächtigen Flächen betreffen.  
 
Untere Immissionsschutzbehörde: 
Es werden keine Anregungen vorgebracht. 
 
 
Aus Sicht des Kreisgesundheitsamtes : 
Es werden keine Anregungen vorgebracht. 
 
 
Aus Sicht des Planungsamtes : 
Untere Landschaftsbehörde: 
Landschaftsplan:  
Das Plangebiet liegt nicht im Geltungsbereich des Landschaftsplanes. Natur- oder Land-
schaftsschutzgebiete werden auch nicht berührt. Eine Beteiligung von Beirat, ULAN- 
Fachausschuss sowie Kreisausschuss ist daher nicht erforderlich.  
Umweltprüfung: Eingriffsregelung:  
Das Vorhaben kann als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13 a BauGB 
abgewickelt werden; ein Umweltbericht mit Umweltprüfung und Eingriffsregelung ist dann 
nicht erforderlich.  
Artenschutz: 
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Der unteren Landschaftsbehörde ist das Vorhandensein von Nist-, Brut-, Wohn- oder 
Zufluchtstätten streng geschützter Tiere im Planungsraum nicht bekannt.  
Nach hiesiger Einschätzung werden lokale Populationen streng geschützter Arten durch 
die Planung nicht beeinträchtigt.  
 
 
Planungsrecht: 
Es werden keine Anregungen vorgebracht. 
 
 
 
Im Auftrag 
 
 
 
Saxler 






